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US-Regierung: Verärgerung über angestrebte Einführung einer Digital Ser-

vices Tax in Frankreich und Großbritannien 

Am 12.07.2019 wurde das britische „Jahressteuergesetz“ für 2019/20 bis zum 

05.09.2019 zur öffentlichen Konsultation veröffentlicht. Wie erwartet, enthält es 

einen Gesetzentwurf für eine Digital Services Tax (DST), die ab dem 01.04.2020 

gelten soll. Ebenfalls wie erwartet, hat der französische Senat am selben Tag 

dem Vorschlag der Nationalversammlung, eine DST einzuführen, zugestimmt. 

Am Tag vor der Abstimmung im französischen Senat hat das Büro des amerika-

nischen Handelsbeauftragten bekanntgegeben, dass es die von Frankreich ge-

plante DST darauf untersuchen will, ob sie diskriminierend wirke und ob sie ame-

rikanischen Geschäftsinteressen schade. Die Untersuchung stützt sich auf Ab-

schnitt 301 des amerikanischen Handelsgesetzes von 1974. Es ist dieselbe Art 

von Untersuchung, die auch zu den amerikanischen Sonderzöllen auf chinesi-

sche Importe geführt hat. 

Die Struktur der vorgeschlagenen Steuer und Äußerungen der französischen Re-

gierung ließen darauf schließen, dass Frankreich es vor allem auf amerikanische 

Tech-Firmen abgesehen habe, schreibt das Büro des amerikanischen Handels-

beauftragten Robert Lighthizer. Er lässt sich in der Mitteilung mit der Aussage zi-

tieren, die USA befürchteten, dass die französische Steuer unfair auf amerikani-

sche Firmen ziele. Präsident Trump habe sein Büro deshalb angewiesen, die 

Auswirkungen der Steuer zu untersuchen und darüber zu befinden, ob sie diskri-

minierend oder unangemessen sei und den Handel der USA beeinträchtige. 

Abschnitt 301 und damit verbundene Bestimmungen des Handelsgesetzes von 

1974 ermächtigen das Büro des Handelsbeauftragten, unfaire Praktiken ameri-

kanischer Handelspartner zu untersuchen und zu ahnden. Im Falle Chinas dauer-

te die entsprechende Untersuchung von August 2017 bis März 2018. Die erste 

Tranche von Strafzöllen auf chinesische Importe wurde dann Anfang Juli 2018 in 

Kraft gesetzt. 

Der französische Finanzminister Bruno Le Maire sagte in einer Erwiderung auf 

die Bekanntgabe der Untersuchung durch die USA, dass Frankreich "Entschei-

dungen im Zusammenhang mit Steuerfragen als nationale und souveräne Nation 

treffe". 

Auch führende amerikanische Politiker beider Parteien haben sich gegen unilate-

rale Vorstöße wie jene Frankreichs ausgesprochen und befürworten stattdessen 

Verhandlungen im Rahmen der OECD. Die Mitteilung des Büros des amerikani-

schen Handelsbeauftragten vom Mittwoch enthält daher auch den Hinweis, dass 

die USA im Rahmen der OECD mit anderen Ländern weiterhin eine multilaterale 

Lösung anstrebten. 

 

BMF: Veröffentlichung der aktualisierten E-Bilanz-Taxonomien  

Das BMF hat am 02.07.2019 eine überarbeitete Version der Taxonomien 6.2, die 

Taxonomie-Version 6.3, zur Übermittlung der E-Bilanz veröffentlicht. Die in die-

sem BMF-Schreiben vom 02.07.2019 enthaltenen wesentlichen Neuerungen be-
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ziehen sich zum einen auf die Umsetzung des InvStG 2018 für betriebliche Anle-

ger und zum anderen auf die Ergebnisverteilung bei Personengesellschaften.  

Zur Umsetzung des InvStG 2018 wurden zahlreiche neue Taxonomie-Positionen 

aufgenommen, so z.B. im Berichtsteil „Bilanz“ für die innerbilanzielle Abbildung 

von gesetzlich geregelten Veräußerungsfiktionen (§ 22 und § 56 InvStG) oder im 

Berichtsteil „Gewinn- und Verlustverrechnung“ Positionen für Erträge und Auf-

wendungen im Zusammenhang mit Investment- und Spezial-Investmentanteilen.  

Hinsichtlich der Ergebnisverteilung bei Personengesellschaften ist nunmehr ge-

regelt, dass die sog. ERiC-Regel zur Anwendung kommt. Danach werden die  

E-Bilanzen einer Mitunternehmerschaft im Rahmen der Validierung als fehlerhaft 

zurückgewiesen, sofern Gewinnanteile eines Mitunternehmers unmittelbar auf ei-

nem steuerlich als Fremdkapital zu qualifizierenden Gesellschafterkonto erfasst 

werden. Des Weiteren steht eine neue Taxonomie-Position „Forderungen gegen 

Gesellschaft/Gesamthand“ für Zwecke der Übermittlung einer Sonderbilanz zur 

Verfügung, in welcher noch nicht entnommene aber entnahmefähige Gewinnan-

teile eines Mitunternehmers erfasst werden.  

Um durchgängig eine Summenmussfeldprüfung durch ERiC zu ermöglichen, 

wurden bei verschiedenen Positionen Auffangpositionen („…, nicht zuordenbar“) 

in den Berichtsteilen „Bilanz“, „Gewinn- und Verlustrechnung“ und „steuerliche 

Gewinnermittlung“ eingefügt. Es ist in diesem Zusammenhang zu beachten, dass 

ein vorhandenes Konten-Mapping auf ein Summenmussfeld zwingend (ERiC-

Validierung) von dem jeweiligen Summenmussfeld auf die zugehörigen Unterpo-

sitionen anzupassen ist, bei denen es sich um mindestens eine Untermussfeld-

position handelt. Ist eine eindeutige Zuordnung auf eine Unterposition nicht mög-

lich, steht eine zugehörige Auffangposition zur Verfügung.  

Weitere Änderungen können dem Änderungsnachweis im Rahmen der Taxono-

mie 6.3 unter www.esteuer.de entnommen werden. 

Grundsätzlich sind die aktualisierten Taxonomien für die Bilanzen der Wirt-

schaftsjahre zu verwenden, welche nach dem 31.12.2019 beginnen (Wirtschafts-

jahre 2020 oder 2020/2021). Sie können aber auch schon für das Wirtschaftsjahr 

2019 oder 2019/2020 verwendet werden. 

Die aktualisierten Taxonomien können unter www.esteuer.de abgerufen werden 

und sollen voraussichtlich ab November 2019 für Testfälle und ab Mai 2020 für 

Echtfälle übermittelt werden können. 

 

BFH: Grunderwerbsteuerliche Rückabwicklung einer nicht steuerpflichtigen 

Geschäftsanteilsveräußerung setzt Zurechnung des Grundbesitzes vor dem 

rückabzuwickelnden Rechtsvorgang voraus 

Erwirbt der Veräußerer das Eigentum an dem veräußerten Grundstück zurück, 

wird (auf Antrag) sowohl für den Rückerwerb als auch für den vorausgegangenen 

Erwerbsvorgang die Steuer nicht festgesetzt oder die Steuerfestsetzung aufge-

hoben, wenn u.a. der Rückerwerb innerhalb von zwei Jahren seit der Entstehung 
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der Steuer für den vorausgegangenen Erwerbsvorgang stattfindet, § 16 Abs.2 

Nr. 1 GrEStG.  

Das gilt, wie sich mittelbar aus § 16 Abs. 5 GrEStG ergibt, über den Wortlaut der 

Vorschrift hinaus auch für Erwerbsvorgänge nach § 1 Abs. 2, 2a und 3 GrEStG 

(BFH vom 11.06.2013, II R 52/12). Folgt daher auf einen steuerbaren Erwerb 

durch Anteilsvereinigung nach § 1 Abs. 3 Nr. 1 GrEStG ein Rückerwerb von An-

teilen, der zwar für sich nicht steuerbar ist, der aber bewirkt, dass das für die 

Steuerbarkeit der Anteilsvereinigung maßgebende Quantum von 95 % unter-

schritten wird ist die Steuer auf Antrag für den ursprünglichen Erwerb von Antei-

len nicht festzusetzen bzw. die Festsetzung aufzuheben.  

Gleiches wird nun mit Urteil des BFH vom 20.02.2019 (II R 27/16) im Grundsatz 

auch für den umgekehrten Fall (fehlende Steuerbarkeit des ersten Erwerbs, 

Steuerbarkeit des Rückerwerbs) bestätigt. Vorausgesetzt wird jedoch auch hier, 

dass das betreffende Grundstück dem rückerwerbenden Veräußerer bereits bei 

Veräußerung seines Anteils grunderwerbsteuerlich zuzurechnen war. Das 

Grundstück müsste mithin wenigstens eine logische Sekunde vor dem ersten Er-

werbsvorgang bzgl. des Geschäftsanteils in den grunderwerbsteuerlichen Zu-

rechnungsbereich des Veräußerers gelangt sein. Wenn es daran fehlt, liegt kein 

Rückerwerb, sondern ein Ersterwerb vor. 

Im Urteilsfall nahm der BFH eine steuerpflichtige Anteilsvereinigung nach § 1 

Abs. 3 Nr. 1 GrEStG an und verneinte einen Rückerwerb: Ein Dritter verkaufte die 

Assets eines Geschäftsbereiches, zu denen auch ein Grundstück gehörte, an ei-

ne GmbH. Im Gegenzug erwarb er vom Kläger, dem bisherigen 100%igen An-

teilseigner dieser GmbH, durch weiteren Vertrag einen 24,9%igen Anteil an der 

GmbH. In weiteren Urkunden vom gleichen Tag regelten der Verkäufer und der 

bisherige Alleingesellschafter der GmbH ihre Rechtsverhältnisse als Mitgesell-

schafter der GmbH und vereinbarten beidseitige Optionsrechte für den Rückkauf 

des veräußerten Geschäftsanteils durch den Veräußerer. Der Rückerwerbsver-

trag hinsichtlich des Gesellschaftsanteils (mit wirtschaftlicher Wirkung zum Opti-

onsstichtag) sowie die Abtretung des Geschäftsanteils unter der aufschiebenden 

Bedingung des Optionsclosingtages wurden ebenfalls bereits vereinbart. Die Op-

tion wurde rund ein Jahr später ausgeübt, so dass der Kläger wieder Alleingesell-

schafter der GmbH wurde (Anteilsvereinigung).  

Der BFH wertete den Sachverhalt dergestalt, dass die Parteien ausweislich der 

Verträge mit ihren wechselseitigen Bedingungen und Verknüpfungen augen-

scheinlich den Einzelverträgen des Vertragskonvoluts keine Reihenfolge zuord-

nen wollten, sondern eine absolute Gleichzeitigkeit aller Vereinbarungen anstreb-

ten. Der Anspruch auf Übereignung des Grundstücks wurde somit zeitgleich oder 

nach der Anteilsveräußerung, jedenfalls jedoch nicht davor begründet. Das 

Grundstück war daher dem Kläger (Veräußerer und Rückerwerber des Ge-

schäftsanteils) bei Veräußerung des Geschäftsanteils grunderwerbsteuerlich 

noch nicht zuzurechnen. 
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Urteile und Schlussanträge des EuGH bis zum 05.07.2019 

Aktenzeichen Datum Stichwort 

C-242/18 03.07.2019 

Vorlage zur Vorabentscheidung – Gemeinsames Mehrwertsteuersystem – 
Steuerbemessungsgrundlage – Minderung – Grundsatz der steuerlichen Neut-
ralität – Wegen Nichtzahlung der Raten gekündigter Leasingvertrag – Prü-
fungsbescheid – Anwendungsbereich – Steuerbare Umsätze – Lieferung von 
Gegenständen gegen Entgelt – Zahlung einer ‚Entschädigung‘ für die Kündi-
gung bis zum Ende der Vertragslaufzeit – Zuständigkeit des Gerichtshofs 

C-323/18 04.07.2019 

Vorabentscheidungsersuchen – Niederlassungsfreiheit – Beihilfen – Mehrwert-
steuersystem – An den Umsatz anknüpfende Steuer für Einzelhandelsunter-
nehmen – Benachteiligung ausländischer Unternehmen durch progressiv wir-
kenden Steuertarif – Mittelbare Diskriminierung – Rechtfertigung einer pro-
gressiv wirkenden Steuer nach Maßgabe des Umsatzes 

C-316/18 03.07.2019 
Vorlage zur Vorabentscheidung – Mehrwertsteuer – Vorsteuerabzug – Verwal-
tungsgebühren für einen Stiftungsfonds, der Investitionen tätigt, um die Kosten 
aller Ausgangsumsätze des Steuerpflichtigen zu decken – Gemeinkosten 

 

Alle am 11.07.2019 veröffentlichten Entscheidungen des BFH (V)  

Aktenzeichen Entscheidungs-

datum 

Stichwort 

II R 27/16 20.02.2019 Grunderwerbsteuer bei Rückerwerb 

III R 20/18 21.02.2019 Kraftfahrzeugsteuerbefreiung von "LOF.Sattelzugmaschinen" 

III R 30/18 21.03.2019 Kraftfahrzeugsteuer als Masseverbindlichkeit in der Insolvenz 

IV R 2/16 20.12.2018 
Klagebefugnis bei Klage gegen gesonderte und einheitliche Feststellung verre-
chenbarer Verluste nach § 15b EStG 

VIII R 24/15 15.01.2019 
Zur Tarifbegünstigung eines Aufgabegewinns bei einer echten Realteilung  
siehe auch: Pressemitteilung Nr. 40/19 vom 11.7.2019 

X R 28/16 10.04.2019 Beteiligung an einer Kapitalgesellschaft als notwendiges Betriebsvermögen 

 

 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=27A3E293D66E6718CA047CA374A30995?text=&docid=215762&pageIndex=0&doclang=de&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=584598
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=215801&pageIndex=0&doclang=de&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=585920
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=407C9BCF273D6C46B894E69881786C99?text=&docid=215765&pageIndex=0&doclang=de&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=584863
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=41117&pos=0&anz=34
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=41120&pos=1&anz=34
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=41123&pos=2&anz=34
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=41126&pos=3&anz=34
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=41129&pos=4&anz=34
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=41108&linked=pm
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=41132&pos=5&anz=34
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Aktenzeichen Entscheidungs-

datum 

Stichwort 

XI R 28/17 13.03.2019 
EuGH-Vorlage zur umsatzsteuerrechtlichen Behandlung einer Ausbaumaß-
nahme an einer öffentlichen Gemeindestraße  
siehe auch: Pressemitteilung Nr. 41/19 vom 11.7.2019 

 

Alle am 11.07.2019 veröffentlichten Entscheidungen des BFH (NV) 

Aktenzeichen Entscheidungs-

datum 

Stichwort 

III R 56/18 21.03.2019 
Teilweise inhaltsgleich mit BFH-Urteil vom 11.12.2018 III R 26/18 - Mehraktige 
Ausbildung im Kindergeldrecht 

III R 53/18 20.02.2019 
Teilweise inhaltsgleich mit BFH-Urteil vom 11.12.2018 III R 26/18 - Mehraktige 
Ausbildung im Kindergeldrecht 

X B 16/19 16.04.2019 
Erledigung eines Antrags auf Augenscheinsbeweis in Bezug auf die Bild-
schirmdarstellung einer Software durch Vorlage einer Bildschirmkopie durch 
den Prozessgegner 

XI R 19/16 13.02.2019 Uneinbringlichkeit bei bestehender Aufrechnungslage 

 

Alle bis zum 12.07.2019 veröffentlichten Erlasse  

Aktenzeichen Entscheidungs-

datum 

Stichwort  

IV C 5 - S 
2341/19/1000
2 :001 

11.07.2019 

Steuerbefreiung des Kaufkraftausgleichs; Gesamtübersicht der Kaufkraftzu-

schläge - Stand: 1. Juli 2019 

 

 
IV A 3 -S 
0202/15/ 
10001 
 

08.07.2019 Neufassung der amtlichen Muster für Vollmachten im Besteuerungsverfahren 

 

 

 

https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=41135&pos=6&anz=34
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=41111&linked=pm
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=41138&pos=7&anz=34
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=41141&pos=8&anz=34
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=41144&pos=9&anz=34
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=41147&pos=10&anz=34
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Lohnsteuer/2019-07-11-kaufkraftzuschlaege-stand-01-07-2019.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Lohnsteuer/2019-07-11-kaufkraftzuschlaege-stand-01-07-2019.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Lohnsteuer/2019-07-11-kaufkraftzuschlaege-stand-01-07-2019.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Weitere_Steuerthemen/Abgabenordnung/2019-07-08-amtliche-muster-fuer-vollmachten-im-besteuerungsverfahren-neufassungen.pdf?__blob=publicationFile&v=1
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Weitere_Steuerthemen/Abgabenordnung/2019-07-08-amtliche-muster-fuer-vollmachten-im-besteuerungsverfahren-neufassungen.pdf?__blob=publicationFile&v=1
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Weitere_Steuerthemen/Abgabenordnung/2019-07-08-amtliche-muster-fuer-vollmachten-im-besteuerungsverfahren-neufassungen.pdf?__blob=publicationFile&v=1
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Aktenzeichen Entscheidungs-

datum 

Stichwort  

 
IV A 4 -S 
1544/09/ 
10001-11 
 

08.07.2019 Richtsatzsammlung 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Weitere_Steuerthemen/Betriebspruefung/Richtsatzsammlung/2019-07-08-download-richtsatzsammlung-2018.pdf?__blob=publicationFile&v=1
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Weitere_Steuerthemen/Betriebspruefung/Richtsatzsammlung/2019-07-08-download-richtsatzsammlung-2018.pdf?__blob=publicationFile&v=1
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Weitere_Steuerthemen/Betriebspruefung/Richtsatzsammlung/2019-07-08-download-richtsatzsammlung-2018.pdf?__blob=publicationFile&v=1
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POSTANSCHRIFT Bundesministerium der Finanzen, 11016 Berlin 


Nur per E-Mail 


Oberste Finanzbehörden 
der Länder 


HAUSANSCHRIFT Wilhelmstraße 97 
10117 Berlin 


TEL +49 (0) 30 18 682-0


FAX 


E-MAIL poststelle@bmf.bund.de 


DATUM 2. Juli 2019 


BETREFF E-Bilanz; 


Veröffentlichung der Taxonomien 6.3 vom 1. April 2019


BEZUG BMF-Schreiben vom 28. September 2011 (BStBl I Seite 855)
vom 24. Mai 2016 (BStBl I Seite 500), 
vom 16. Mai 2017 (BStBl I Seite 776) und 
vom 6. Juni 2018 (BStBl I Seite 714) 


GZ IV C 6 - S 2133-b/19/10001 
DOK 2019/0523916 


(bei Antwort bitte GZ und DOK angeben) 


Hiermit wird das aktualisierte Datenschema der Taxonomien (Version 6.3) als amtlich vorge-


schriebener Datensatz nach § 5b EStG veröffentlicht. Die aktualisierten Taxonomien (Kern-, 


Ergänzungs- und Spezialtaxonomien) stehen unter www.esteuer.de zur Ansicht und zum 


Abruf bereit.  


Die Taxonomien sind grundsätzlich für die Bilanzen der Wirtschaftsjahre zu verwenden, die 


nach dem 31. Dezember 2019 beginnen (Wirtschaftsjahr 2020 oder 2020/2021). Sie gelten 


entsprechend für die in Rdnr. 1 des BMF-Schreibens vom 28. September 2011 genannten 


Bilanzen sowie für Eröffnungsbilanzen, sofern diese nach dem 31. Dezember 2019 aufzu-


stellen sind. Es wird nicht beanstandet, wenn diese auch für das Wirtschaftsjahr 2019 oder 


2019/2020 verwendet werden. 


Die Übermittlungsmöglichkeit mit diesen neuen Taxonomien wird für Testfälle voraussicht-


lich ab November 2019 und für Echtfälle ab Mai 2020 gegeben sein. 


Die einzelnen Änderungen in den Taxonomien ergeben sich aus dem ebenfalls unter 


www.esteuer.de eingestellten Änderungsnachweis. 


www.bundesfinanzministerium.de 







Seite 2 Auf folgende Neuerungen wird hingewiesen: 


Umsetzung InvStG 2018 


Es wurden zahlreiche neue Taxonomie-Positionen zur Darstellung von Sachverhalten 


auf Ebene des Anlegers, der dem Betriebsvermögen zugeordnete Investment- oder 


Spezial-Investmentanteile hält, aufgenommen. 


Beispielsweise wurden im Berichtsteil „Bilanz“ zur innerbilanziellen Abbildung von 


gesetzlich geregelten Veräußerungsfiktionen (z. B. § 22 und § 56 InvStG) neue 


Taxonomie-Positionen geschaffen. Für durch die fingierte Veräußerung der 


Investment- oder Spezial-Investmentanteile aufgedeckte stille Reserven wurden die 


Taxonomie-Positionen „Rücklagen nach dem InvStG“ geschaffen. Unter anderem zur 


innerbilanziellen Erfassung von Vorabpauschalen (§ 16 Absatz 1 Nummer 2 i. V. m. 


§ 18 InvStG) und ausschüttungsgleichen Erträgen (§ 34 Absatz 1 Nummer 2 i. V. m. 


§ 36 InvStG) sind als steuerliche Bilanzierungshilfe Ausgleichsposten vorgesehen. 


Im Berichtsteil „Gewinn- und Verlustrechnung“ wurden zahlreiche Taxonomie-


Positionen für Erträge und Aufwendungen im Zusammenhang mit Investment- und 


Spezial-Investmentanteilen ergänzt. Außerdem wurden im Berichtsteil „steuerliche 


Gewinnermittlung“ Taxonomie-Positionen für außerbilanzielle Korrekturen ergänzt 


(z. B. für die Teilfreistellung gemäß § 20 InvStG: „Abrechnung, nach InvStG 


steuerfreier Erträge“). 


Mit Einführung der Taxonomie-Position „zuzüglich nach InvStG steuerfreie Erträge“ 


im Berichtsteil „Steuerliche Gewinnermittlung bei Feststellungsverfahren“ entfiel der 


Anwendungsbereich der Taxonomie-Position "zuzüglich sonstige steuerfreie Erträge",  


sodass die letztgenannte Position gelöscht wurde. 


Ergebnisverteilung bei Personengesellschaften 


Das Betriebsvermögen (Eigenkapital) am Schluss des Wirtschaftsjahres im Sinne des 


§ 4 Absatz 1 Satz 1 EStG ermittelt sich nach dem Betriebsvermögen am Schluss des 


vorangegangenen Wirtschaftsjahres zuzüglich oder abzüglich eines Steuerbilanz-


gewinns oder -verlusts, abzüglich Entnahmen und zuzüglich Einlagen. 


Ein von der Mitunternehmerschaft erzielter Steuerbilanzgewinn erhöht demnach in 


einem ersten Schritt stets das steuerliche Eigenkapital und damit die Kapitalanteile der 


Mitunternehmer entsprechend dem ihnen zuzurechnenden Anteil am Steuerbilanzge-


winn. Ist der Gewinnanteil des Mitunternehmers vollständig oder teilweise auf einem 


als Fremdkapital einzustufenden Gesellschafterkonto zu erfassen (vgl. zur steuerlichen 


Einordnung von Kapitalkonten der Gesellschafter das BMF-Schreiben vom 30. Mai 


1997, BStBl I S. 627), ist insoweit in einem zweiten Schritt eine Entnahme zu berück-


sichtigen, die dann zu einer Minderung seines Kapitalanteils führt.  







Seite 3 Ab der Version 6.3 greift eine ERiC-Regel, durch die E-Bilanzen einer Mitunterneh-


merschaft als fehlerhaft zurückgewiesen werden, sofern Gewinnanteile eines Mit-


unternehmers unmittelbar auf einem steuerlich als Fremdkapital zu beurteilenden 


Gesellschafterkonto erfasst werden. 


Da entnahmefähige Gewinnanteile, soweit und solange sie nicht entnommen werden, 


i.d.R. eine dem Sonderbetriebsvermögen I zuzuordnende Forderung des jeweiligen 


Mitunternehmers darstellen, ist im Sonderbereich des jeweiligen Mitunternehmers in 


diesem Fall korrespondierend eine Einlage zu erfassen. Zur innerbilanziellen 


Abbildung steht ab dieser Version 6.3 die neue Taxonomie-Position „Forderungen 


gegen Gesellschaft/Gesamthand“ für Zwecke der Übermittlung einer Sonderbilanz zur 


Verfügung. 


Im Auftrag 








BUNDESFINANZHOF Urteil vom 11.6.2013, II R 52/12


Anwendung des § 16 Abs. 2 GrEStG bei Erwerbsvorgängen i.S. des § 1 Abs. 3 GrEStG


Leitsätze


1. § 16 Abs. 2 GrEStG ist auf einen Erwerbsvorgang nach § 1 Abs. 3 GrEStG anwendbar.
2. Der Steuertatbestand des § 1 Abs. 3 Nr. 1 und Nr. 2 GrEStG ist nicht (mehr) erfüllt, wenn durch einen Anteilsrückerwerb
das von dieser Vorschrift vorausgesetzte Quantum von 95 % der Anteile der Gesellschaft unterschritten wird.


Tatbestand


1 I. An der grundbesitzenden G-GmbH, deren Stammkapital 25.000 EUR betrug, waren die Klägerin und
Revisionsbeklagte (Klägerin) zunächst mit einem Geschäftsanteil von 16.200 EUR (64,8 %), F mit einem
Geschäftsanteil von 2.500 EUR (10 %) und die H-AG mit 6.300 EUR (25,2 %) beteiligt. Die Klägerin erwarb mit notariell
beurkundetem Kauf- und Abtretungsvertrag vom 18. Dezember 2008 von der H-AG deren Geschäftsanteil und ferner
von F einen Geschäftsanteil in Höhe von 1.250 EUR (5 %), so dass sie mit insgesamt 23.750 EUR (95 %) an der
G-GmbH beteiligt war. Der Kaufpreis für den von F erworbenen Geschäftsanteil betrug 3.000 EUR. Der Notar zeigte
den Kauf- und Abtretungsvertrag dem seinerzeit zuständigen Finanzamt H mit Schreiben vom 22. Dezember 2008 an.


2 Das Finanzamt H setzte gegen die Klägerin im Hinblick auf die in ihrer Person i.S. des § 1 Abs. 3 Nr. 1 des
Grunderwerb-steuergesetzes (GrEStG) vereinigten 95 % der Anteile an der G-GmbH durch Bescheid vom
30. November 2009 Grunderwerbsteuer in Höhe von 20.825 EUR fest. Gegen diesen Bescheid legte die Klägerin
Einspruch ein. Im Verlauf des Einspruchsverfahrens vereinbarte die Klägerin mit F gemäß notariell beurkundetem
Vertrag vom 10. Februar 2010 die Aufhebung des Kauf- und Abtretungsvertrags vom 18. Dezember 2008 sowie die
Rückabtretung des Geschäftsanteils von 1.250 EUR an der G-GmbH. In dem-selben Vertrag verkaufte F einen
Geschäftsanteil von 1.225 EUR zu einem Kaufpreis von 3.000 EUR an die Klägerin und trat diesen an die Klägerin ab.
Der Kaufpreisanspruch der F wurde mit dem Anspruch der Klägerin auf Rückerstattung des Kaufpreises aus dem Kauf-
und Abtretungsvertrag vom 18. Dezember 2008 vollumfänglich verrechnet.


3 In der Einspruchsentscheidung erklärte das Finanzamt H den Grunderwerbsteuerbescheid vom 30. November 2009
hinsichtlich der Frage, ob die Heranziehung der Grundbesitzwerte i.S. von § 138 des Bewertungsgesetzes (BewG) als
Bemessungsgrundlage für die Grunderwerbsteuer verfassungsgemäß sei, gemäß § 165 Abs. 1 Satz 2 Nr. 3 und 4 der
Abgabenordnung für vorläufig und wies im Übrigen den Einspruch als unbegründet zurück.


4 Die hiergegen erhobene Klage hatte Erfolg. Das Finanzgericht (FG) führte zur Begründung aus, dass der Aufhebungs-
und Übertragungsvertrag vom 10. Februar 2010 zu einem Rückerwerb von 0,1 % auf 94,9 % der Anteile an der
G-GmbH und damit zu einer nicht gemäß § 1 Abs. 3 Nr. 1 GrEStG tatbestandsmäßigen Anteilsvereinigung geführt
habe. Es sei unschädlich, dass lediglich ein Teil der von F gemäß Vertrag vom 18. Dezember 2008 auf die Klägerin
übertragenen Anteile auf F zurückübertragen worden sei. Die nach dem Urteil des Bundesfinanzhofs (BFH) vom
18. April 2012 II R 51/11 (BFHE 236, 569) maßgebenden Rechtsgrundsätze für die Anwendung des § 16 Abs. 2
GrEStG auf Erwerbsvorgänge i.S. des § 1 Abs. 2a GrEStG seien auch auf Erwerbsvorgänge i.S. des § 1 Abs. 3
GrEStG anzuwenden. § 16 Abs. 2 GrEStG verlange keine vollständige Rückgängigmachung des Rechtsgeschäfts, das
den Anspruch auf Übertragung eines oder mehrerer Anteile begründet habe.


5 Mit der Revision rügt der Beklagte und Revisionskläger (das nunmehr zuständige Finanzamt --FA--) die Verletzung des
§ 16 Abs. 2 GrEStG. Bei Erwerbsvorgängen nach § 1 Abs. 3 GrEStG führe ein Rückerwerb von Anteilen nur dann zur
Anwendung des § 16 Abs. 2 GrEStG, wenn eine vollständige Rückübertragung der Anteile, deren Übergang die
Steuerbarkeit aus § 1 Abs. 3 GrEStG ausgelöst habe, erfolge. Die im BFH-Urteil in BFHE 236, 569 für
Erwerbsvorgänge i.S. des § 16 Abs. 2 GrEStG entwickel-ten Grundsätze seien auf den Steuertatbestand des § 1
Abs. 3 GrEStG wegen seiner von § 1 Abs. 2a GrEStG abweichenden Ausgestaltung des Steuertatbestands nicht
übertragbar.


6 Das FA beantragt, die Klage unter Aufhebung der Vorentscheidung abzuweisen.


7 Die Klägerin beantragt, die Revision als unbegründet zurückzuweisen.


Entscheidungsgründe


8 II. Die Revision ist unbegründet und war daher zurückzuweisen (§ 126 Abs. 2 der Finanzgerichtsordnung --FGO--).
Das FG hat zutreffend erkannt, dass die Festsetzung der Grunderwerbsteuer gemäß § 16 Abs. 2 GrEStG aufzuheben


Bundesfinanzhof https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/druckvorschau...


1 von 3 12.07.2019, 16:37







war.


9 1. Nach § 1 Abs. 3 Nr. 1 GrEStG unterliegt der Grunderwerbsteuer u.a. ein Rechtsgeschäft, das den Anspruch auf
Übertragung eines oder mehrerer Anteile einer grundbesitzenden Gesellschaft begründet, wenn durch die
Übertragung unmittelbar oder mittelbar mindestens 95 % der Anteile der Gesellschaft in der Hand des Erwerbers
allein vereinigt werden würden.


10 a) Die Steuerbarkeit wird nur durch den Erwerb des letzten Anteils ausgelöst. Dabei ist der Vorgang, der zum Erwerb
dieses Anteils führt, zwar das die Steuer auslösende Moment. Gegenstand der Steuer ist jedoch nicht der
Anteilserwerb als solcher, sondern die durch ihn begründete Zuordnung von mindestens 95 % der Anteile in einer
Hand. Mit dem Anteilserwerb wird grunderwerbsteuerrechtlich derjenige, in dessen Hand sich die Anteile vereinigen,
so behandelt, als habe er die Grundstücke von der Gesellschaft erworben, deren Anteile sich in seiner Hand
vereinigen (ständige Rechtsprechung, vgl. BFH-Urteile vom 23. Mai 2012 II R 21/10, BFHE 237, 466, BStBl II 2012,
793; vom 2. April 2008 II R 53/06, BFHE 220, 550, BStBl II 2009, 544).


11 b) Im Streitfall war aufgrund des Kauf- und Abtretungsvertrags vom 18. Dezember 2008 durch Vereinigung von 95 %
der Anteile an der G-GmbH in der Hand der Klägerin der Tatbestand des § 1 Abs. 3 Nr. 1 GrEStG erfüllt.


12 2. Der Aufhebungs- und Übertragungsvertrag vom 10. Februar 2010 erfüllt die Anforderungen des § 16 Abs. 2 Nr. 1
GrEStG, so dass die Festsetzung der Grunderwerbsteuer für die in der Hand der Klägerin eingetretene
Anteilsvereinigung aufzuheben war.


13 a) Erwirbt der Veräußerer das Eigentum an dem veräußerten Grundstück zurück, so wird nach § 16 Abs. 2 Nr. 1
GrEStG auf Antrag sowohl für den Rückerwerb als auch für den vorausgegangenen Erwerbsvorgang die Steuer nicht
festgesetzt oder die Steuerfestsetzung aufgehoben, wenn der Rückerwerb innerhalb von zwei Jahren seit der
Entstehung der Steuer für den vorausgegangenen Erwerbsvorgang stattfindet. Diese Vorschrift betrifft über ihren
Wortlaut hinaus auch Erwerbsvorgänge nach § 1 Abs. 2, 2a und 3 GrEStG. Dies folgt aus § 16 Abs. 5 GrEStG,
wonach § 16 Abs. 1 bis 4 GrEStG nicht gilt, wenn einer der in § 1 Abs. 2, 2a und 3 GrEStG bezeichneten
Erwerbsvorgänge rückgängig gemacht wird, der nicht ordnungsgemäß angezeigt worden war. Diese Regelung setzt
die grundsätzliche Anwendbarkeit der Begünstigungsvorschrift des § 16 GrEStG auch auf Tatbestände des § 1 Abs. 3
GrEStG voraus (BFH-Entscheidungen vom 2. März 2011 II R 64/08, BFH/NV 2011, 1009; vom 16. Januar 1980
II R 83/74, BFHE 130, 70, BStBl II 1980, 359; vom 16. Januar 1963 II 58/61, Höchstrichterliche Finanzrechtsprechung
1964, 241).


14 b) Der zwischen der Klägerin und F geschlossene Vertrag vom 10. Februar 2010, durch den zum einen der zwischen
diesen Vertragsparteien geschlossene Kauf- und Abtretungsvertrag vom 18. Dezember 2008 aufgehoben und die
Klägerin sodann einen Geschäftsanteil von 1.225 EUR an der G-GmbH von F erworben hat, genügt den
Anforderungen eines Rückerwerbs i.S. des § 16 Abs. 2 Nr. 1 GrEStG. Aufgrund des Vertrags vom 10. Februar 2010
hat sich die Beteiligung der Klägerin an der G-GmbH innerhalb von zwei Jahren seit Entstehung der Steuer aus § 1
Abs. 3 GrEStG auf einen den tatbestandlichen Voraussetzungen des § 1 Abs. 3 Nr. 1 GrEStG nicht genügenden
Anteil von 94,9 % ermäßigt.


15 c) Der Anwendung des § 16 Abs. 2 Nr. 1 GrEStG steht nicht entgegen, dass keine vollständige Rückabwicklung
sämtlicher Anteilserwerbe, die gemäß Vertrag vom 18. Dezember 2008 zur Tatbestandsverwirklichung des § 1 Abs. 3
Nr. 1 GrEStG geführt haben, erfolgt ist. Für die Anwendung des § 16 Abs. 2 Nr. 1 GrEStG ist allein entscheidend,
dass aufgrund des Vertrags vom 10. Februar 2010 weniger als 95 % der Anteile in der Hand der Klägerin vereinigt
wurden und dass hinsichtlich des auf F zurückübertragenen Anteils von 0,1 % eine vollständige Rückübertragung
erfolgt ist.


16 aa) Für die Anwendung des § 16 Abs. 2 Nr. 1 GrEStG auf eine Anteilsvereinigung (§ 1 Abs. 3 Nr. 1 und Nr. 2 GrEStG)
gilt insoweit nichts anderes als für Erwerbsvorgänge i.S. des § 1 Abs. 2a GrEStG. Die Voraussetzungen des § 16
Abs. 2 Nr. 1 GrEStG sind bei Erwerbsvorgängen nach § 1 Abs. 2a GrEStG bereits dann erfüllt, wenn aufgrund eines
Anteilsrückerwerbs innerhalb von zwei Jahren seit Entstehung der Steuer für diesen Erwerbsvorgang die in § 1
Abs. 2a GrEStG bestimmte Grenze von 95 % der Anteile am Gesellschaftsvermögen nicht mehr erreicht wird (BFH-
Urteil in BFHE 236, 569). Eines Rückerwerbs sämtlicher Anteile, deren Übergang zur Verwirklichung des
Steuertatbestands des § 1 Abs. 2a GrEStG beigetragen hat, bedarf es nicht.


17 bb) Diese auch für die Rückgängigmachung einer Anteilsvereinigung maßgebende Rechtslage folgt aus dem
systematischen Zusammenhang zwischen § 16 GrEStG und den Steuertatbeständen des § 1 GrEStG. § 16 GrEStG
ist eine am Besteuerungszweck orientierte gegenläufige Korrekturvorschrift zu § 1 GrEStG (BFH-Urteile vom 25. April
2007 II R 18/05, BFHE 217, 276, BStBl II 2007, 726; vom 19. März 2003 II R 12/01, BFHE 202, 383, BStBl II 2003,
770). Der Steuertatbestand des § 1 Abs. 3 Nr. 1 und 2 GrEStG ist ausschließlich dann erfüllt, wenn 95 % der Anteile
am Gesellschaftsvermögen in einer Hand vereinigt werden. Wird daher durch Anteilsrückerwerb nach § 16 Abs. 2
Nr. 1 GrEStG eine nach § 1 Abs. 3 Nr. 1 und Nr. 2 GrEStG steuerbare Anteilsvereinigung in der Weise beseitigt, dass
das von dieser Vorschrift vorausgesetzte Quantum von 95 % der Anteile der Gesellschaft unterschritten wird, ist der
Steuertatbestand des § 1 Abs. 3 Nr. 1 und Nr. 2 GrEStG nicht (mehr) erfüllt.
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18 cc) Eine Einschränkung dieser Rechtsgrundsätze ergibt sich auch nicht aus den vom FA herausgestellten
Besonderheiten des Steuertatbestands des § 1 Abs. 3 Nr. 1 und Nr. 2 GrEStG im Vergleich zu dem des § 1 Abs. 2a
GrEStG.


19 Zwar fingiert § 1 Abs. 2a GrEStG --im Unterschied zum Steuertatbestand des § 1 Abs. 3 Nr. 1 und Nr. 2 GrEStG-- ein
auf Übereignung des Grundstücks auf eine "neue" Personengesellschaft gerichtetes Rechtsgeschäft. Die Vorschrift
erfasst damit nicht die geänderte Sachherrschaft über ein Grundstück in der Person neuer Gesellschafter, sondern die
geänderte Zuordnung der Gesellschaftsgrundstücke auf der Gesellschaftsebene (BFH-Beschluss vom 11. September
2002 II B 113/02, BFHE 199, 32, BStBl II 2002, 777). Dieser rechtskonstruktive Unterschied zwischen beiden
Steuertatbeständen findet seinen Ausdruck auch in den unterschiedlichen Regelungen über die
Steuerschuldnerschaft (§ 13 Nr. 5 Buchst. a und b GrEStG einerseits und § 13 Nr. 6 GrEStG andererseits). Für die
Anwendung des § 16 Abs. 2 Nr. 1 GrEStG ist aber letztlich nur entscheidend, ob aufgrund eines Rückerwerbs von
Anteilen das in § 1 Abs. 3 Nr. 1 und Nr. 2 GrEStG vorausgesetzte Quantum von 95 % der Anteile unterschritten wird
und damit dieser Steuertatbestand nicht (mehr) erfüllt ist.


20 d) Im Streitfall ist hinsichtlich eines Anteils von 0,1 % an der G-GmbH eine vollständige Rückübertragung auf F erfolgt.
Der Anwendung des § 16 Abs. 2 Nr. 1 GrEStG steht nicht entgegen, dass der der Klägerin aus der Aufhebung des
Anteilskaufvertrags vom 18. Dezember 2008 gegen F zustehende Anspruch auf Kaufpreisrückerstattung mit dem
Kaufpreisanspruch der F aus dem Geschäftsanteilskauf- und -abtretungsvertrag vom 10. Februar 2010 verrechnet
wurde. Die Gegenleistung für einen Anteilserwerb ist im Zusammenhang mit § 1 Abs. 3 GrEStG ohne Bedeutung, weil
sich die Bemessungsgrundlage gemäß § 8 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 GrEStG ausschließlich nach den Werten i.S. des § 138
Abs. 2 bis 4 BewG bestimmt. Auch im Zusammenhang mit der Nichtfestsetzung der Steuer oder der Aufhebung der
Steuerfestsetzung für einen dieser Vorschrift unterfallenden Erwerbsvorgang kommt es daher auf die Gegenleistung
nicht an.


21 e) Ob und gegebenenfalls welche weiteren Voraussetzungen an einen den Anforderungen des § 16 Abs. 2 Nr. 1
GrEStG genügenden Anteilsrückerwerb zu stellen sind, wenn im Zusammenhang mit einer Rückübertragung von
Anteilen deren Weiterübertragung an Dritte erfolgt, kann offen bleiben. Im Streitfall ist eine solche Weiterübertragung
nicht erfolgt.
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BUNDESFINANZHOF Urteil vom 20.2.2019, II R 27/16


ECLI:DE:BFH:2019:U.200219.IIR27.16.0


Grunderwerbsteuer bei Rückerwerb


Leitsätze


1. § 16 Abs. 2 Nr. 1 GrEStG ist auch auf Erwerbsvorgänge nach § 1 Abs. 2, 2a und 3 GrEStG anwendbar.
2. Das gilt auch dann, wenn zwar der Ersterwerb, nicht aber der Rückerwerb steuerbar ist.
3. Ist zwar der Rückerwerb,  nicht aber der Ersterwerb steuerbar, so kann § 16 Abs. 2 Nr. 1 GrEStG nur anwendbar sein,
wenn zum Zeitpunkt des Ersterwerbs das Grundstück dem damaligen Veräußerer grunderwerbsteuerrechtlich zuzuordnen
war. Dies gilt ungeachtet der Frage, ob es der Steuerbarkeit des Ersterwerbs bedarf.
4. Kommt ein Erwerbsvorgang durch einseitige Ausübung eines vertraglich begründeten Optionsrechts zustande, bezeichnet
der Grunderwerbsteuerbescheid den Erwerbsvorgang in ausreichender Weise, wenn die vertraglichen Grundlagen benannt
sind.


Tenor


Auf die Revision des Beklagten wird das Urteil des Finanzgerichts Münster vom 16.06.2016 - 8 K 2656/13 GrE aufgehoben.
Die Sache wird an das Finanzgericht Münster zurückverwiesen.
Diesem wird die Entscheidung über die Kosten des Verfahrens übertragen.


Tatbestand


I.


1 Die Klägerin und Revisionsbeklagte (Klägerin) war alleinige Gesellschafterin der von ihr errichteten Y1. GmbH. Die
Y2. GmbH war in derselben Branche tätig.


2 Am 12. Dezember 2005 wurden verschiedene notariell beurkundete Vereinbarungen geschlossen (UR-Nr. 0001 bis
0004/2005).


3 In dem Vertrag UR-Nr. 0001/2005 verkaufte die Y2. GmbH der Y1. GmbH einen bestimmten Geschäftsbereich mit den
dazugehörigen, näher beschriebenen Wirtschaftsgütern zu einem mit einer Gleitklausel versehenen Gesamtkaufpreis.
Zu dem Geschäftsbetrieb gehörte auch ein Grundstück. Dazu hieß es im Vertrag, der Verkäufer verkaufe das in einer
Anlage näher bezeichnete Grundstück; der Käufer nehme hiermit das Verkaufsangebot an. Welcher Teil des
Kaufpreises auf das Grundstück entfiel, war nicht festgelegt. Der Vertragsvollzug war im Wege der aufschiebenden
Bedingung an den Abschluss ergänzender Vereinbarungen geknüpft, zu denen ein notariell beglaubigter Vertrag über
die Übertragung des Grundstücks sowie der Anteilsübertragungsvertrag gehörte.


4 Mit dem Vertrag unter UR-Nr. 0002/2005 kaufte die Y2. GmbH von der Klägerin einen Geschäftsanteil von 24,9 % an
der Y1. GmbH.


5 In der Urkunde UR-Nr. 0003/2005 regelten die Klägerin und die Y2. GmbH ihre Rechtsverhältnisse als
Mitgesellschafter der Y1. GmbH und vereinbarten u.a. beidseitige Optionsrechte für den Rückkauf des vorgenannten
Geschäftsanteils an der Y1. GmbH durch die Klägerin. Die Klägerin konnte die ihr zustehende "Call Option" jederzeit
durch notariell beglaubigte Erklärung abgeben. In derselben Urkunde (0003/2005) erklärten die Parteien den
Abschluss des Kaufvertrags über den Geschäftsanteil mit wirtschaftlicher Wirkung zum Optionsstichtag. Die Y2.
GmbH erklärte die Abtretung unter der aufschiebenden Bedingung des Optionsclosingtages.


6 Unter der UR-Nr. 0004/2005 schlossen die Parteien den in der UR-Nr. 0001/2005 vorgesehenen
Grundstückskaufvertrag mit Auflassung zum Kaufpreis von A EUR.


7 Am 2. Januar 2007 (Urkunde UR-Nr. 1/2007) übte die Klägerin die Call Option aus und nahm die Abtretung an.


8 Aufgrund einer Prüfungsanordnung vom 29. März 2012 führte ein anderes Finanzamt eine Prüfung betreffend die
Grunderwerbsteuer bei der Klägerin durch. Es kam zu der Auffassung, dass die Ausübung der Option im
Zusammenhang mit dem Vertrag vom 12. Dezember 2005 (UR-Nr. 0003/2005) ein Rechtsgeschäft nach § 1 Abs. 3
Nr. 1 des Grunderwerbsteuergesetzes (GrEStG) begründe (Vereinigung von 100 % der Anteile an der
grundbesitzenden Gesellschaft unmittelbar in der Hand der Klägerin). § 16 Abs. 2 Nr. 1 GrEStG greife entgegen der
Auffassung der Klägerin nicht ein.
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9 Mit Bescheid vom 24. April 2013 setzte der Beklagte und Revisionskläger (das Finanzamt --FA--) Grunderwerbsteuer
in Höhe von B EUR fest. Dem lag ein ebenfalls am 24. April 2013 erlassener Bescheid des FA über die gesonderte
Feststellung des Grundbesitzwerts auf den 2. Januar 2007 für Zwecke der Grunderwerbsteuer über C EUR zugrunde.
Auf Seite 2 des Grunderwerbsteuerbescheids erscheint unter der Überschrift "1. Sachverhalt": "Übertragungsvertrag",
unter dem Datum "12.12.2005". Unter "UR-Nr./Geschäftszeichen" heißt es "0003/05". Unter "Besteuerungsgrundlagen
EUR" ist ausgeführt: "Wert des Grundstücks i.S.d. § 138 Abs. 2 oder 3 BewG lt. Feststellungsbescheid des
Finanzamts ... vom 24.04.2013: [C]". In den "Erläuterungen zur Steuerfestsetzung" heißt es: "Der Festsetzung liegen
die Feststellungen der Betriebsprüfung zugrunde."


10 Die Klägerin focht beide Bescheide an. Mit ihrer Klage berief sie sich auf § 16 Abs. 2 Nr. 1 GrEStG und stellte
vorsorglich den danach erforderlichen Antrag. Das Finanzgericht (FG) gab der Klage aus formellen Gründen statt
(Urteil veröffentlicht in Entscheidungen der Finanzgerichte --EFG-- 2016, 1282). Das FA habe in dem Bescheid einen
Rechtsvorgang benannt, der nicht der Besteuerung unterliege und den es nicht habe besteuern wollen, nämlich die
Vereinbarung vom 12. Dezember 2005 (UR-Nr. 0003/2005). Der im Streitfall allenfalls nach § 1 Abs. 3 Nr. 1 GrEStG
steuerpflichtige Rechtsvorgang sei aber die Ausübung der Call Option am 2. Januar 2007 (UR-Nr. 1/2007). Eine
abweichende Auslegung des Bescheids sei angesichts der eindeutigen Bezeichnung des besteuerten Sachverhalts
nicht möglich.


11 Mit der Revision vertritt das FA die Auffassung, der Bescheid genüge dem Bestimmtheitsgebot. Das FG überspanne
die Anforderungen. Es sei allen Beteiligten klar gewesen, dass nicht bereits die Erwerbsoption, sondern erst die
Ausübung der Option zu einer Anteilsvereinigung geführt habe. Deswegen habe die Klägerin als
Erklärungsempfängerin nicht auf das Erklärte, sondern das Gewollte vertraut. Die fehlerhafte Bezeichnung sei als
falsa demonstratio unschädlich.


12 In der Sache vertritt es weiterhin die Auffassung, § 16 Abs. 2 Nr. 1 GrEStG sei nicht anwendbar. Zum einen sei der
Y1. GmbH zum Zeitpunkt der ersten Übertragung der Grundbesitz noch nicht zugeordnet gewesen, denn die der
Anteilsübertragung UR-Nr. 0002/2005 vorausgehende UR-Nr. 0001/2005 habe als Vorvertrag noch keinen
Übereignungsanspruch begründet. Zum anderen sei der Call Option kein Rechtsvorgang vorausgegangen, der eine
im Hinblick auf die Steuertatbestände des § 1 Abs. 1 bis 3 GrEStG relevante (dingliche) Änderung der
grunderwerbsteuerrechtlichen Zurechnung eines Grundstücks bewirkt habe.


13 Die Bemessungsgrundlage sei zutreffend dem Feststellungsbescheid entnommen. Maßgebend sei der gemeine Wert.
Der in dem Vertrag vom 12. Dezember 2005 vereinbarte Wert sei ein Teilwert.


14 Das FA beantragt,


das FG-Urteil aufzuheben und die Klage abzuweisen.


15 Die Klägerin beantragt,


die Revision zurückzuweisen.


16 Sie erachtet die Ausführungen des FG für zutreffend. Der aufgehobene Bescheid unterwerfe durch Angabe von UR-
Nr. und Datum einen Rechtsvorgang der Besteuerung, der die Voraussetzungen der Besteuerung gerade nicht erfülle.
Den eindeutigen Widerspruch zwischen den Angaben im Bescheid und dem Erwerbsvorgang, den das FA habe
besteuern wollen, könne die Auslegung nicht mehr beheben.


17 In der Sache erachtet sie § 16 Abs. 2 Nr. 1 GrEStG für einschlägig. Bereits die UR-Nr. 0001/2005 habe der Y1. GmbH
einen durchsetzbaren Anspruch auf Übereignung des Grundstücks vermittelt, das so in den grunderwerbsteuerlichen
Zurechnungsbereich der Y1. GmbH überführt worden sei. Unerheblich sei, ob die erstmalige Übertragung des
Geschäftsanteils von 24,9 % an der Y1. GmbH auf die Y2. GmbH grunderwerbsteuerbar war. Die Vorschrift stelle
nicht auf die Rücknahme eines grunderwerbsteuerlichen Vorgangs, sondern auf die Wiederherstellung der
ursprünglichen Grundstückszurechnung ab.


18 Im Übrigen sei die Bemessungsgrundlage, die sich an den Bodenrichtwerten orientiere, zu hoch. In der UR-
Nr. 0004/2005 hätten sich fremde Dritte auf einen Wert geeinigt, der als gemeiner Wert zugrunde zu legen sei.
Wertveränderungen zwischen dem 12. Dezember 2005 und dem 2. Januar 2007 seien nicht erkennbar.


Entscheidungsgründe


II.


19 Die Revision ist begründet mit der Maßgabe, dass das FG-Urteil aufzuheben und die Sache nach § 126 Abs. 3 Satz 1
Nr. 2 der Finanzgerichtsordnung (FGO) zur anderweitigen Verhandlung und Entscheidung zurückzuverweisen ist. Der
angefochtene Grunderwerbsteuerbescheid ist dem Grunde nach formell (dazu 1.) und materiell (dazu 2.) rechtmäßig.
Es steht aber nicht fest, ob er möglicherweise in festsetzungsverjährter Zeit ergangen ist (dazu 3.).
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20 1. Anders als vom FG angenommen, bezeichnet der Bescheid den zu besteuernden Sachverhalt hinreichend genau.


21 a) Schriftliche Steuerbescheide müssen nach § 119 Abs. 1 der Abgabenordnung (AO) inhaltlich hinreichend bestimmt
sein sowie nach § 157 Abs. 1 Satz 2 AO die festgesetzte Steuer nach Art und Betrag genau bezeichnen (vgl. Urteil
des Bundesfinanzhofs --BFH-- vom 17. Dezember 2014 - II R 18/12, BFHE 248, 92, BStBl II 2015, 619, Rz 17). Bei
Grunderwerbsteuerbescheiden ist deshalb die Angabe des zu besteuernden Erwerbsvorgangs unerlässlich (vgl. BFH-
Urteil vom 12. Februar 2014 - II R 46/12, BFHE 244, 455, BStBl II 2014, 536, Rz 25).


22 aa) Ob diese Voraussetzungen erfüllt sind, ist im Wege der Auslegung unter Berücksichtigung der Auslegungsregeln
der §§ 133, 157 des Bürgerlichen Gesetzbuchs (BGB) zu ermitteln. Entscheidend sind der erklärte Wille der Behörde
und der sich daraus ergebende objektive Erklärungsinhalt der Regelung, wie ihn der Betroffene nach den ihm
bekannten Umständen unter Berücksichtigung von Treu und Glauben verstehen konnte (vgl. BFH-Urteil in BFHE 244,
455, BStBl II 2014, 536, Rz 25). Bei der Auslegung ist nicht allein auf den Tenor des Bescheids abzustellen, sondern
auch auf den materiellen Regelungsgehalt und die für den Bescheid gegebene Begründung (vgl. BFH-Urteile vom
22. August 2007 - II R 44/05, BFHE 218, 494, BStBl II 2009, 754, unter II.B.1.b aa, und vom 17. Dezember 2014 -
II R 2/13, BFHE 248, 238, BStBl II 2015, 557, Rz 14) einschließlich etwaiger Bezugnahme auf dem Steuerpflichtigen
bereits vorliegende Dokumente (vgl. BFH-Urteil in BFHE 248, 92, BStBl II 2015, 619, Rz 17), sofern die Auslegung
zumindest einen Anhalt in der bekannt gegebenen Regelung hat (vgl. BFH-Urteil vom 11. Juli 2006 - VIII R 10/05,
BFHE 214, 18, BStBl II 2007, 96, unter II.3.b aa). Zweifel gehen zu Lasten der Behörde (vgl. BFH-Urteil vom 21. Juli
2011 - II R 7/10, BFH/NV 2011, 1835, Rz 16).


23 bb) Ein Grunderwerbsteuerbescheid ist zwar nicht allein deshalb rechtswidrig, weil der der Besteuerung unterworfene
Rechtsvorgang nicht an dem in dem Steuerbescheid genannten, sondern an einem anderen Tage zustande
gekommen ist. Daraus folgt aber nicht, dass die Benennung eines bestimmten Datums im Steuerbescheid den der
Besteuerung unterworfenen Vorgang derart fixiert, dass der Steuerbescheid rechtswidrig wäre, wenn eben dieser
Rechtsvorgang nicht an dem genannten, sondern an einem anderen Tage zustande gekommen wäre. Vielmehr ist die
Angabe des Datums nur ein Mittel, um den von dem Steuerbescheid erfassten Rechtsvorgang zu kennzeichnen.
Deutlich wird das bei aufschiebend bedingten und genehmigungsbedürftigen Rechtsgeschäften; sie werden
üblicherweise mit dem Datum bezeichnet, an dem die Einigung zustande gekommen ist, obwohl der der Steuer
unterliegende Rechtsvorgang bei der Grunderwerbsteuer erst mit dem Eintritt der Bedingung oder der Erteilung der
Genehmigung verwirklicht ist (vgl. BFH-Urteil vom 7. Juni 1978 - II R 97/77, BFHE 125, 397, BStBl II 1978, 568,
Rz 16).


24 cc) Zur Auslegung ist auch das Revisionsgericht befugt, wenn die tatsächlichen Feststellungen des FG hierzu
ausreichen. Der BFH ist an die Auslegung durch das FG nicht gebunden (vgl. BFH-Urteile in BFHE 214, 18, BStBl II
2007, 96, unter II.3.b aa, und in BFH/NV 2011, 1835, Rz 17).


25 b) Nach diesen Maßstäben genügt der angefochtene Bescheid den Anforderungen an die Bestimmtheit.


26 aa) Der Grunderwerbsteuerbescheid selbst nimmt zwar ausdrücklich nur auf den Vertrag zur UR-Nr. 0003/2005 vom
12. Dezember 2005 Bezug, lässt aber über die Bezugnahme auf den Feststellungsbescheid, der eine Wertfeststellung
auf den 2. Januar 2007 enthält, bereits erkennen, dass an letzterem Tag der die Besteuerung begründende
Sachverhalt vollendet wurde. Da über den Wertfeststellungszeitpunkt im Festsetzungsverfahren entschieden wird,
lässt sich rückschließen, von welchem Besteuerungszeitpunkt im Festsetzungsverfahren ausgegangen worden sein
muss. Die abstrakte Möglichkeit, dass die Verwirklichung des grunderwerbsteuerbaren Vorgangs und der Zeitpunkt
der Wertfeststellung auseinanderfallen (denkbar in den Fällen des § 8 Abs. 2 Satz 2 GrEStG), lag im Streitfall auch
aus Empfängersicht nicht nahe. Auch der Betriebsprüfungsbericht, auf den der Bescheid Bezug genommen hat,
beschreibt den steuerbaren Vorgang inhaltlich ohne Weiteres zutreffend, indem er nämlich die Ausübung der Option
am 2. Januar 2007 im Zusammenhang mit dem Vertrag vom 12. Dezember 2005 benennt. Tatsächlich waren
wesentliche Vertragserklärungen bereits am 12. Dezember 2005 abgegeben worden, während am 2. Januar 2007 nur
noch die letzte Erklärung der Klägerin folgte. Insofern ist die Bezugnahme des Grunderwerbsteuerbescheids auf den
Vorgang vom 12. Dezember 2005 nicht falsch, sondern im Wesentlichen richtig.


27 bb) Die im Streitfall zu beurteilende Call Option war vielmehr in der Sache nichts anderes als eine aufschiebende
Bedingung, bei der nach den Grundsätzen des BFH-Urteils in BFHE 125, 397, BStBl II 1978, 568, selbst die
Nichtbezeichnung des Datums, an dem die Bedingung tatsächlich eingetreten und das Rechtsgeschäft wirksam
geworden ist, im Hinblick auf die Bezeichnung des steuerpflichtigen Rechtsvorgangs unschädlich ist. Ließen aber die
in dem Bescheid enthaltenen Bezugnahmen dieses Datum sogar erkennen, ist für die Annahme eines
Bezeichnungsmangels kein Raum.


28 2. Der angefochtene Grunderwerbsteuerbescheid ist auch materiell rechtmäßig. Die Anteilsvereinigung ist
steuerpflichtig.


29 a) Mit der Ausübung des Optionsrechts am 2. Januar 2007 wurde der grunderwerbsteuerbare Tatbestand des § 1
Abs. 3 Nr. 1 GrEStG verwirklicht.


Bundesfinanzhof https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/druckvorschau...


3 von 5 12.07.2019, 16:39







30 Gehört zum Vermögen einer Gesellschaft ein inländisches Grundstück, so unterliegt der Steuer, soweit eine
Besteuerung nach § 1 Abs. 2a GrEStG nicht in Betracht kommt, u.a. ein Rechtsgeschäft, das den Anspruch auf
Übertragung eines oder mehrerer Anteile der Gesellschaft begründet, wenn durch die Übertragung unmittelbar oder
mittelbar mindestens 95 vom Hundert der Anteile der Gesellschaft in der Hand des Erwerbers oder in der Hand von
herrschenden und abhängigen Unternehmen oder abhängigen Personen oder in der Hand von abhängigen
Unternehmen oder abhängigen Personen allein vereinigt werden würden (§ 1 Abs. 3 Nr. 1 GrEStG).


31 Am 12. Dezember 2005 sind die Vertragsparteien im Rahmen der UR-Nr. 0003/2005 die entsprechenden
Verpflichtungen eingegangen, die jedoch unter der Bedingung standen, dass ein Optionsrecht ausgeübt würde. Dies
geschah am 2. Januar 2007. Da dies zu Recht zwischen den Beteiligten unstreitig ist, sieht der Senat von weiteren
Ausführungen hierzu ab.


32 b) Die Voraussetzungen des § 16 Abs. 2 Nr. 1 GrEStG liegen nicht vor.


33 aa) Erwirbt der Veräußerer das Eigentum an dem veräußerten Grundstück zurück, so wird auf Antrag sowohl für den
Rückerwerb als auch für den vorausgegangenen Erwerbsvorgang die Steuer nicht festgesetzt oder die
Steuerfestsetzung aufgehoben, wenn u.a. der Rückerwerb innerhalb von zwei Jahren seit der Entstehung der Steuer
für den vorausgegangenen Erwerbsvorgang stattfindet (§ 16 Abs. 2 Nr. 1 GrEStG).


34 bb) Wie sich mittelbar aus § 16 Abs. 5 GrEStG ergibt, ist die Vorschrift über ihren Wortlaut hinaus auch auf
Erwerbsvorgänge nach § 1 Abs. 2, 2a und 3 GrEStG anwendbar (BFH-Urteil vom 11. Juni 2013 - II R 52/12, BFHE
241, 419, BStBl II 2013, 752, Rz 13).


35 Die Vorschrift ist einschlägig, wenn auf einen steuerbaren Erwerb durch Anteilsvereinigung nach § 1 Abs. 3 Nr. 1
GrEStG ein Rückerwerb folgt, der zwar für sich nicht steuerbar ist, der aber bewirkt, dass das für die Steuerbarkeit der
Anteilsvereinigung maßgebende Quantum von 95 % unterschritten wird (BFH-Urteil in BFHE 241, 419, BStBl II 2013,
752). Der hier vorliegende umgekehrte Fall (fehlende Steuerbarkeit des ersten Erwerbs, Steuerbarkeit des
Rückerwerbs) ist bisher nicht entschieden. Voraussetzung wäre jedenfalls, dass bei dem vorausgegangenen
Erwerbsvorgang, auf den sich die wirkliche oder vermeintliche Rückgängigmachung bezieht, das betreffende
Grundstück dem Veräußerer grunderwerbsteuerrechtlich zuzuordnen war, mithin wenigstens eine logische Sekunde
vor dem Erwerbsvorgang in den grunderwerbsteuerlichen Zurechnungsbereich des Veräußerers gelangt ist. Fehlt es
daran, so liegt kein Rückerwerb, sondern ein Ersterwerb vor.


36 cc) So verhält es sich im Streitfall. Das Grundstück war der Y1. GmbH --und damit für Zwecke des § 1 Abs. 3 Nr. 1
GrEStG der Klägerin-- zum Zeitpunkt der Anteilsveräußerung durch UR-Nr. 0002/2005 noch nicht zuzurechnen. Der
Anspruch auf Übereignung wurde entweder zeitgleich oder danach, jedenfalls aber nicht davor begründet.


37 Die Parteien der Verträge vom 12. Dezember 2005 wollten diesen augenscheinlich keine Reihenfolge zuordnen,
sondern planten eine absolute Gleichzeitigkeit aller Vereinbarungen, damit auch des Anteilsübertragungsvertrags und
des Vertrags über den Erwerb des Geschäftsbetriebs einschließlich des Grundstücks. Dafür sprechen die vielfältigen
wechselseitigen Bedingungen und Verknüpfungen, die die Verträge enthalten. Damit fehlte es aber an der
notwendigen Überführung des Grundstücks in den grunderwerbsteuerlichen Zurechnungsbereich der Klägerin vor
(und nicht etwa mit) der Anteilsveräußerung.


38 Zum selben Ergebnis führt aber auch die Reihenfolge der abgeschlossenen Verträge nach ihrer jeweiligen UR-Nr. Die
dem Anteilserwerb in UR-Nr. 0002/2005 vorausgehende UR-Nr. 0001/2005 enthielt noch keine
Übereignungsverpflichtung; diese war erst in der UR-Nr. 0004/2005 enthalten. Zwar enthält bereits die UR-
Nr. 0001/2005 Formulierungen, wie sie normalerweise für bindende Verträge verwendet werden. Diese können aber
nicht isoliert betrachtet werden. Es fehlte nicht nur in diesem Vertrag an der Zuordnung eines Kaufpreisanteils auf das
Grundstück. Dies leistete erst die UR-Nr. 0004/2005. Vor allem war der Vollzug des gesamten Vertrags u.a. an die
Bedingung geknüpft, dass der im Entwurf beigefügte gesonderte Grundstückskaufvertrag, der nicht nur die
Auflassung, sondern auch die Übereignungsverpflichtung enthielt, abgeschlossen wird. Beabsichtigen aber die
Parteien, noch einen notariellen Vertrag abzuschließen, ist daraus im Zweifel zu schließen, dass die Rechtswirkungen
dieses Vertrags vorher noch nicht eintreten sollen (Rechtsgedanken der § 125 Satz 2, § 154 Abs. 1 Satz 1, Abs. 2
BGB).


39 3. Der Senat vermag dennoch nicht abschließend zu entscheiden, da das FG --aus seiner Sicht zu Recht-- keine
Feststellungen zu etwaigen verjährungshemmenden oder verjährungsunterbrechenden Tatbeständen getroffen hat.


40 Die Festsetzungsfrist für die Grunderwerbsteuer beträgt nach § 169 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 AO regelmäßig vier Jahre und
beginnt gemäß § 170 Abs. 1 AO grundsätzlich mit Ablauf des Kalenderjahrs, in dem die Steuer entstanden ist.
Danach wäre mit Ablauf des Jahrs 2011 Festsetzungsverjährung eingetreten, während Prüfungsanordnung und
Prüfungsbeginn, die nach § 171 Abs. 4 AO eine Ablaufhemmung bewirken konnten, erst aus dem Jahre 2012
datieren. Es ist jedoch nichts dazu aktenkundig, ob die Anzeigepflichten nach § 18 Abs. 2, § 19 Abs. 1 Nr. 4 GrEStG
erfüllt wurden. Fehlte es daran, begönne die Festsetzungsfrist nach § 170 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 AO später. Ebenso
wenig liegen Feststellungen zu den Voraussetzungen sonstiger An- oder Ablaufhemmungen vor. Dies wird das FG im
erforderlichen Umfang ermitteln.
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41 Wegen der Einwände der Klägerin gegen den festgestellten Grundbesitzwert weist der Senat auf § 351 Abs. 2 AO hin.


42 4. Die Entscheidung über die Übertragung der Kosten folgt aus § 143 Abs. 2 FGO.
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